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Beschluss:

Herr Dr. Tobias Pollmann wird für eine Amtszeit von acht Jahren als Stadtrat für das Perso-
nal-, Organisations-, Digitalisierungs- und Ordnungsdezernat gewählt.

Herr Dr. Pollmann erhält Dienstbezüge der Bes.-Gr. B 6 und eine Dienstaufwandsentschä-
digung in Höhe von derzeit 171,28 € monatlich.

Gemäß § 22 Abs. 3 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) i. V. m. § 30 Abs. 3 Niedersächsi-
sches Beamtengesetz (NBG) i. V. m. §§ 107 Abs. 5 Satz 5, 7 Abs. 2 Nds. Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG) wird als Folge der Wahl des Städtischen Leitenden Direktors Dr. 
Tobias Pollmann zum Stadtrat das Fortbestehen des Beamtenverhältnisses auf Lebenszeit 
zur Stadt Braunschweig neben dem Beamtenverhältnis auf Zeit angeordnet

Sachverhalt:

1.  Anlass der Ausschreibung und Ausschreibungsergebnis:

Durch meine Wahl zum Oberbürgermeister ist die Stelle der Stadträtin oder des Stadtra-
tes für das Personal-, Organisations-, Digitalisierungs- und Ordnungsdezernat seit dem 
1. November 2021 vakant.

Der Dienstposten wurde nach entsprechender Beschlussfassung im Rat am 21. Dezem-
ber 2021 gemäß § 109 Abs. 1 Satz 3, 1. Halbsatz NKomVG öffentlich ausgeschrieben 
(DS 21-17478). Eine Kopie des Ausschreibungstextes ist als Anlage beigefügt.

Es gingen insgesamt 10 Bewerbungen ein. Auf Grundlage der anhand der Merkmale des 
Anforderungsprofils durchgeführten Vorauswahl wurden in der Zeit vom 23. Februar bis 
1. März 2022 mit fünf Bewerberinnen und Bewerbern Vorstellungsgespräche geführt. Im 
Gesamtergebnis hat sich Herr Dr. Pollmann als der geeignetste Bewerber erwiesen (sie-
he auch Nr. 2). Drei Bewerber der engeren Wahl haben inzwischen ihre Bewerbung zu-
rückgezogen.

Eine Liste der verbleibenden 7 Bewerbungen sowie ein Personalblatt des vorgeschlage-
nen Bewerbers habe ich jedem Ratsmitglied zugeleitet.



2. Vorschlag:

Auf Grundlage der Bewerbungsunterlagen sowie des Ergebnisses der strukturierten Aus-
wahlgespräche schlage ich gemäß § 109 Abs. 1 Satz 1 NKomVG den Bewerber Herrn Dr. 
Tobias Pollmann für die Wahl des Stadtrates für das Personal-, Organisations-, Digitalisie-
rungs- und Ordnungsdezernat vor. Die Amtszeit beträgt gemäß § 109 Abs. 1 Satz 1 
NKomVG acht Jahre.

Herr Dr. Pollmann ist promovierter Volljurist. Er leitet seit 15. September 2020 das Referat 
0100 Steuerungsdienst/Büro des Oberbürgermeisters der Stadt Braunschweig. Zuvor war 
Herr Dr. Pollmann von 2010 bis 2020 Beamter in der Ministerialverwaltung des Landes 
Niedersachsen. Er war von 2013 bis 2019 Referent im Nds. Finanzministerium, stellv. Lei-
ter des Personal- und Organisationsreferates und ab 2019 Referent bzw. Referatsleiter im 
Nds. Ministerium Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.

Herr Dr. Pollmann verfügt in besonderem Maße über das erforderliche Verständnis für 
das Spannungsfeld zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft, da er sowohl Ver-
waltungserfahrung als auch kommunalpolitische Erfahrung besitzt. Dadurch verfügt er 
über praxisorientierte und zielgerichtete Vorstellungen zur künftigen Entwicklung wichtiger 
Aufgabenfelder in der Stadtverwaltung, insbesondere zur Digitalisierung und Verwal-
tungsmodernisierung. Weiterhin konnte er im Vorstellungsgespräch auf Grund seiner be-
ruflichen Erfahrungen und seiner beim Land erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
überzeugend verdeutlichen, dass er über umfassende Erfahrungen hinsichtlich der vielfäl-
tigen Beziehungen zwischen den Landesbehörden und den Kommunalverwaltungen ver-
fügt.

Insoweit hebt sich Herr Dr. Pollmann deutlich von den übrigen Bewerberinnen und Be-
werbern ab.

3. Verfahrensablauf:

Der Bewerber erhält Gelegenheit sich in der Ratssitzung mit einem Kurzvortrag vorzu-
stellen.

Der Wahlvorgang ist nach den Verfahrensvorschriften des § 67 NKomVG abzuwickeln. 
Die Wahl erfolgt in öffentlicher Sitzung. Sofern vor dem Wahlakt schützenswerte Belange 
aus der Persönlichkeitssphäre des Bewerbers erörtert werden sollen, muss jedoch die Öf-
fentlichkeit vorübergehend ausgeschlossen werden.

Dr. Kornblum

Anlage/n:
Anlage 1 – Ausschreibungstext
Anlage 2 – Liste der Bewerbungen
Anlage 3 – Personalblatt Herr Dr. Pollmann



 
 
 
 
Die Stadtverwaltung Braunschweig mit fast 4.000 Beschäftigten bietet attraktive und anspruchs-
volle Arbeitsplätze, auf denen Sie Verantwortung für das Leben in der Löwenstadt übernehmen 
können. Wir bieten zukunftssichere Arbeitsplätze mit 

- großzügigen Gleitzeitregelungen, Telearbeit und Teilzeitbeschäftigung zur Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

- einem vielseitigen Fortbildungsprogramm 
- Sozialberatung und betrieblicher Gesundheitsförderung und dem Firmenfitnessprogramm 

„Hansefit“ 
- einem vergünstigten Ticket für den Personennahverkehr 

 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist der folgende Dienstposten zu besetzen 
 

Stadträtin oder Stadtrat (m/w/d) 
für das Personal-, Organisations-, Digitalisierungs- und Ordnungsdezernat 

(Kenn-Nr. 2022/01) 
 
Die Stelleninhaberin oder der Stelleninhaber wird auf Vorschlag des Oberbürgermeisters vom Rat 
für eine Amtszeit von acht Jahren in das Beamtenverhältnis auf Zeit gewählt. Die Dienstbezüge 
richten sich nach BesGr. B 6, zzgl. wird eine Dienstaufwandsentschädigung gewährt. 
 
Das Dezernat umfasst die Stabsstelle Digitalisierung, Smart-City, das Referat Rechnungsprüfungs-
amt, den Fachbereich Zentrale Dienste sowie den Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicher-
heit. 
 
Eine Schwerpunktaufgabe des Dezernates ist die Digitalisierung der Verwaltung unter Stärkung 
der Bürgerbeteiligung. 
 
Im Übrigen bleibt eine Änderung der Dezernatseinteilung vorbehalten. Insbesondere ist die Zuord-
nung der neuen Stabsstelle Vielfalt, Zuwanderung und Demokratie nicht ausgeschlossen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen die allgemeinen beamtenrechtlichen Voraussetzungen 
für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen, sollen das 30. Lebensjahr vollendet haben und 
müssen die für das Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzen. Die Laufbahn-
befähigung für das Richteramt (Volljuristin oder -jurist) wird vorausgesetzt. Aufgrund der vielfälti-
gen Beziehungen der Stadt Braunschweig zu Landes- und Bundesbehörden sind einschlägige be-
rufliche Erfahrungen in der Ministerialverwaltung von Vorteil. 
 
Gesucht wird eine tatkräftige, qualifizierte und zielstrebige Persönlichkeit mit nachgewiesenem 
Verständnis für das Spannungsfeld zwischen Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft. Durchset-
zungsvermögen und Kreativität werden vorausgesetzt; Erfahrungen im Organisations- und Perso-
nalbereich sind wünschenswert. 
 
Nähere Informationen zur Stadt Braunschweig erhalten Sie unter www.braunschweig.de.  
 
 
 

http://www.braunschweig.de/


Die Stadt Braunschweig strebt an, den Frauenanteil in der Dezernatsebene zu erhöhen. Daher wer-
den besonders Frauen aufgefordert, sich zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eig-
nung bevorzugt berücksichtigt. 
 
In der Stadtverwaltung Braunschweig gehört der Umgang mit kultureller Vielfalt, die Kommunika-
tion und Interaktion zwischen Menschen verschiedener Herkunft und Lebensweisen zum Alltag. Im 
Zuge der Interkulturellen Öffnung der Verwaltung freut sich die Stadt Braunschweig über Bewer-
berinnen und Bewerber aller Nationalitäten. 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisabschriften und sonstige Unterla-
gen über den beruflichen Werdegang sowie Angabe von Referenzen) sind bis zum 30. Januar 2022 
zu richten an: 
 

Herrn Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum 
-persönlich- 

Postfach 33 09 
38023 Braunschweig 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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